
  
 

Checkliste für das Planunterlagengenehmigungsverfahren 
für Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort 
gemäß § 12 Abs. 5 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz 

NOTWENDIGE UNTERLAGEN 

Formloses Ansuchen des Erhalters um Genehmigung der Planunterlagen gemäß §12 
Abs. 5 TKKG mit genauer Standortangabe (Adresse oder Grundstücksparzelle) 

Finanzierungskonzept der Einrichtung (nur bei privaten Erhaltern) - siehe Dokumentvorlage 
im Anhang 

Übermittlung der Einreichpläne in 2-facher Ausführung – Grundriss und Schnitt im 
Maßstab 1:100 (befugte Stelle = befugt sind insb. Architekten, Ziviltechniker und Baumeister) 

Schriftliche Bestätigung der Erlaubnis des Schulerhalters zur Mitverwendung von 
Schulräumlichkeiten nach § 75 Tiroler Schulorganisationsgesetz (nur bei Mitverwendung von 
Schulräumlichkeiten) 

Schriftliche Bewilligung der Bildungsdirektion für die Aufhebung der Widmung von 
Schulräumlichkeiten nach § 76 Tiroler Schulorganisationsgesetz (nur bei Aufhebung der 
Widmung von Schulräumlichkeiten) 

Bestätigung des Containerherstellers über die technische Eignung der Container 

FÖRDERUNGEN 

Link https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/foerderungen/ 

Alle erforderlichen Dokumente sind gebündelt und vollständig 
beim Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Elementarbildung und 
allgemeines Bildungswesen, Heiliggeiststraße 7, 6020 Innsbruck, einzureichen 


